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Niederschrift 
 
über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Oberhausen-
Rheinhausen 

 
am 26.04.2010 um 18.00 Uhr 

 
1. Vorsitzender: Bürgermeister Martin Büchner 
2. Gemeinderäte: 
 
 
 
 
 
 

Frank Baumann, Daniel Born, Thomas Böllinger, 
Peter Börzel, Helmut Brand, Peter Brand, Florian 
Häfele, Margareta Hartkorn, Peter Hoffmann, 
Norbert Horn, Brigitte Klee, Thorsten Koch, Raimund 
Kraus, Tatjana Lindemann, Werner Most, Heinz 
Nagel (ab TOP 3), Marion Pietsch, Peter Prestel, 
Karl Riegel, Hans Schwabenland, Andreas 
Schwarzinger (bis TOP 2), Hans Strubel, Margit 
Zieger 

3. Beamte, Beschäftigte 
usw.: 

Sylvia Sander, Ute Zeller 
Verwaltungsfachangestellter Dominic Sievert als 
Protokollführer 

 
Nach Eröffnung der Verhandlung stellt der Vorsitzen de fest, dass zu der 
Verhandlung durch Ladung vom  16.04.2010 ordnungsgemäß eingeladen 
worden ist;  
 
Zeit, Ort und Tagesordnung für den öffentlichen Tei l der Verhandlung am  
23.04.2010 ortsüblich bekannt gegeben worden sind; 
 
Das Kollegium beschlussfähig ist, weil 23 Mitglieder anwesend sind. 
 
Es fehlten als beurlaubt: 
 
Bernd Rothardt, Thomas Zieger 
 
nicht beurlaubt oder aus anderen Gründen: 
 
-- 
 
als Urkundspersonen wurden ernannt: 
 
Werner Most, Raimund Kraus 
 
Hierauf wurde in die Beratung der auf der Tagesordn ung stehenden Punkte 
eingetreten und folgendes beschlossen:  
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Anträge zur Änderung der Tagesordnung 
 
 
Bürgermeister Büchner  merkt an, dass der Tagesordnungspunkt 9 
„Kreisverkehrsplatz am Knotenpunkt B36/L555; Beschluss über den Bau des 
Kreisverkehrs“ auf den Tagesordnungspunkt 5 vorgeschoben wird, da hierzu Herr 
Birk von der Firma Bauland anwesend sein wird. 
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Protokoll zur Sitzungsvorlage der Gemeinde Oberhaus en-Rheinhausen 

Gremium: Gemeinderat Sitzungstag: 26.04.2010 

TOP Nr.: 1 öffentlich DS-Nr. GR44/2010 
Fachamt: Hauptamt zur Information 
Bekanntgabe der in den nichtöffentlichen Gemeindera tssitzungen am 
22.03.2010 und 29.03.2010 gefassten Gemeinderatsbes chlüsse 
 
 
Der Gemeinderat fasste in seinen nichtöffentlichen Sitzungen am 22.03.2010 und 
29.03.2010 folgende Beschlüsse: 
 
1. Der Gemeinderat sprach sich einstimmig dafür aus, dass man der Firma Wirsol 

mitteilen soll, dass man sich derzeit in Verhandlungen befindet und am 
kommenden Donnerstag, den 25. März 2010 ein Gespräch mit der Stadt 
Waghäusel und dem Landratsamt Karlsruhe in Bezug auf einen möglichen 
Gemarkungstausch stattfinden wird, wodurch sich möglicherweise neue 
Alternativen ergeben würden. Sollte die Stadt Waghäusel grundsätzlich einen 
Gemarkungstausch mit der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen ablehnen, so 
kann man der Firma Wirsol den gewünschten Bereich „Unteres Waghäusler Feld“ 
unter folgenden Bedingungen verpachten: 

 

a) Der Pachtvertrag wird auf eine Dauer von 20 Jahren abgeschlossen. 
b) Der jährliche Pachtzins beträgt 3.000,00 € 
c) Sollte mit dem Bau und der Verlegung des Firmensitzes nach Oberhausen-

Rheinhausen nicht bis spätestens 3 Monate nach Fertigstellung des 
Solarparks begonnen worden sein, so erhöht sich der Pachtpreis auf das 10-
fache der vereinbarten Summe. 

 

Eine endgültige Entscheidung wird man der Firma Wirsol am Dienstag, den 30. 
März 2010 mitteilen. 

 
2. Der Gemeinderat stimmte verschiedenen Beschlussvorschlägen zu den einzelnen 

Ziffern der Kindergartenverträge zu. Darüber hinaus beauftragte der Gemeinderat 
die Verwaltung in einer gemeinsamen Kindergartenausschusssitzung mit der 
Seelsorgeeinheit Oberhausen-Rheinhausen die einzelnen Vertragsentwürfe zu 
besprechen, wobei die Kindergartenausschussmitglieder der Gemeinde an die 
Beschlüsse des Gemeinderates gebunden sind. Ziel sollte es sein 
unterschriftsreife Verträge auszuarbeiten. Der Gemeinderat beauftragte die 
Gemeindeverwaltung für die in der zurückliegenden Vergangenheit bestehenden 
Unstimmigkeiten den Vermittlungsausschuss anzurufen. 

 
3. Der Gemeinderat stimmte einer Veräußerung eines Anwesens zu. 
 
4. Der Gemeinderat stimmte einem Antrag auf Stundung der offenstehenden 

Forderungen, gegenüber der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen, in 
Monatsraten von 100,00 € ab dem 01.04.2010, zu. Mit der letzten Stundungsrate 
sind auch die anfallenden Stundungszinsen zu bezahlen. 

 
Diese Beschlüsse werden gemäß § 35 Abs. 1 GemO bekannt gegeben und zwar in 
der in diesem Paragraphen vorgeschriebenen Form, d.h. ohne Abstimmungsergebnis 
und ohne Bekanntgabe des Verlaufs. 
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Protokoll zur Sitzungsvorlage der Gemeinde Oberhaus en-Rheinhausen 

Gremium: Gemeinderat Sitzungstag: 26.04.2010 

TOP Nr.: 2 öffentlich DS-Nr. GR45/2010 
Fachamt: Hauptamt zur Beschlussfassung 
Ausscheiden des Gemeinderatsmitglieds Andreas Schwa rzinger (FW- Fraktion) 
nach § 16 GemO 
 
 
Beratung:  
 
Bürgermeister Büchner  geht kurz auf den Sachverhalt ein und merkt an, dass Herr 
Andreas Schwarzinger mit Schreiben vom 08. März 2010 nach § 16 Abs. 1 Nr. 5 
GemO sein Ausscheiden aus dem Gemeinderat beantragt hat. Nach § 16 Abs. 1 Nr. 
5 GemO kann ein Bürger sein Ausscheiden aus dem Gemeinderat verlangen, wenn 
er anhaltend krank ist. Diese Tatsache trifft leider auf Herrn Schwarzinger zu. Dem 
Antrag ist daher zuzustimmen. 
 
Er bittet die Fraktionen um deren Stellungnahmen. 
 
Gemeinderat Prestel (CDU)  spricht Herrn Schwarzinger seinen Dank aus und 
wünscht ihm für die Zukunft alles Gute, vor allem aber Gesundheit. 
 
Gemeinderat Hoffmann (FW)  bedankt sich ebenfalls für die Mitarbeit im Gremium 
und wünscht ihm ebenfalls alles Gute für die Zukunft. 
 
Gemeinderat Pietsch (FÖDL)  spricht ebenfalls ihren Dank aus und wünscht ihm für 
die Zukunft viel Gesundheit und alles Gute. 
 
Gemeinderat Brand (SPD)  bedankt sich abschließend bei Herrn Schwarzinger für 
die geleistete Arbeit und wünscht ihm für die Zukunft ebenfalls alles Gute, vor allem 
Gesundheit. 
 
 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat stellt einstimmig fest, dass ein wi chtiger Grund nach § 16 
Abs. 1 Nr. 5 vorliegt. 
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Protokoll zur Sitzungsvorlage der Gemeinde Oberhaus en-Rheinhausen 

Gremium: Gemeinderat Sitzungstag: 26.04.2010 

TOP Nr.: 3 öffentlich DS-Nr. GR46/2010 
Fachamt: Hauptamt zur Beschlussfassung 
Verpflichtung des nachrückenden Gemeinderats Heinz Nagel 
 
 
Beratung: 
 
Bürgermeister Büchner erläutert den Sachverhalt der Sitzungsvorlage und merkt 
an, dass nach dem Wahlergebnis der Gemeinderatswahlen vom 07.06.2009 für 
Herrn Andreas Schwarzinger der erste Ersatzbewerber nachrückt. Dies ist für den 
Wahlbezirk Oberhausen Herr Hans Strubel. Dadurch verliert Herr Strubel sein 
Ausgleichsmandat, das neu zu besetzen ist. Auf das Ausgleichsmandat rückt der 
Ersatzbewerber nach, der die meisten Stimmen auf sich vereint hat. Dies ist Herr 
Heinz Nagel, Hauptstraße 51. Herr Heinz Nagel hat mit Schreiben vom 06.04.2010 
erklärt, das Amt als Gemeinderat der FW-Fraktion anzunehmen. Ein 
Hinderungsgrund im Sinne von § 29 GemO ist nicht bekannt. 
 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat stellt einstimmig nach § 29 Absatz 5 GemO fest, dass bei 
dem nachrückenden Gemeinderat Herrn Heinz Nagel kei ne Hinderungsgründe 
nach § 29 Absatz 1 bis 4 GemO gegeben sind. 
 
 
 
Bürgermeister Büchner  nahm nachdem festgestellt wurde, dass keine 
Hinderungsgründe vorliegen, die nach § 32 Absatz 1 Satz 2 GemO vorgeschriebene 
Verpflichtung von Herrn Heinz Nagel auf die gewissenhafte Erfüllung seiner 
Amtspflichten vor. 
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Protokoll zur Sitzungsvorlage der Gemeinde Oberhaus en-Rheinhausen 

Gremium: Gemeinderat Sitzungstag: 26.04.2010 

TOP Nr.: 4 öffentlich DS-Nr. GR47/2010 
Fachamt: Hauptamt zur Beschlussfassung 
Neubesetzung der Ausschüsse des Gemeinderates 
 
 
Beratung: 
 
Bürgermeister Büchner erläutert kurz den Sachverhalt und stellt fest, dass die 
Gemeindeverwaltung in den jeweiligen Beschlussvorschlag die von der Fraktion der 
Freien Wähler mitgeteilte künftige Besetzung des entsprechenden Gremiums 
eingearbeitet hat. Die Verwaltung geht davon aus, dass der Gemeinderat sich 
einvernehmlich über die Neubesetzung der Ausschüsse einigt. 
 
Bürgermeister Büchner  lässt ohne Stellungnahmen der Fraktionen abstimmen. 
 
 
a) Bestätigung der ordentlichen Mitglieder und dere n Stellvertreter des 

beschließenden Technischen Ausschusses nach § 40 Ab s. 1 Satz 2 und 
3 GemO und der Hauptsatzung der Gemeinde Oberhausen -Rheinhausen 
vom 17.04.2010 

 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat einigt sich einvernehmlich über die  Zusammensetzung des 
Technischen Ausschusses und bestätigt die ordentlic hen Mitglieder und deren 
Stellvertreter wie folgt: 
 
Ordentliche Mitglieder 
 

Persönliche/r 
Stellvertreter/in 

Stellvertreter/in 
nach Reihenfolge 

   
Bürgermeister Büchner  stv. Bürgermeister   
   
Frank Baumann (CDU) Peter Prestel (CDU) 1 
Tatjana Lindemann (CDU) Thorsten Koch (CDU) 2 
Werner Most (CDU) Thomas Böllinger (CDU) 3 
Thomas Zieger (FÖDL) Karl Riegel (FÖDL) 1 
Bernd Rothardt (FÖDL) Helmut Brand (FÖDL) 2 
Norbert Horn (SPD) Raimund Kraus (SPD)  
Heinz Nagel (FW) Hans Strubel (FW)  
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b) Bestätigung der ordentlichen Mitglieder und dere n Stellvertreter des 

beschließenden Verwaltungsausschusses nach § 40 Abs . 1 Satz 2 und 3 
GemO und der Hauptsatzung der Gemeinde Oberhausen-R heinhausen 
vom 17.04.2010 

 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat einigt sich einvernehmlich über die  Zusammensetzung des 
Verwaltungsausschusses und bestätigt die ordentlich en Mitglieder und deren 
Stellvertreter wie folgt: 
 
Ordentliche Mitglieder 
 

Persönliche/r 
Stellvertreter/in 

Stellvertreter/in 
nach Reihenfolge 

   
Bürgermeister Büchner  stv. Bürgermeister   
   
Peter Prestel (CDU) Tatjana Lindemann (CDU) 1 
Thorsten Koch (CDU) Margareta Hartkorn (CDU) 2 
Brigitte Klee (CDU) Werner Most (CDU) 3 
Marion Pietsch (FÖDL) Thomas Zieger (FÖDL) 1 
Helmut Brand (FÖDL) Margit Zieger (FÖDL) 2 
Daniel Born (SPD) Florian Häfele (SPD)  
Hans Schwabenland (FW) Hans Strubel (FW)  
 
 
c) Bestätigung der ordentlichen Mitglieder und dere n Stellvertreter des 

ständigen beratenden Umwelt- und Landwirtschaftsaus schuss nach § 41 
Abs. 1 Satz 2 und 3 GemO 

 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat einigt sich einvernehmlich über die  Zusammensetzung des 
Umwelt- und Landwirtschaftsausschusses und bestätig t die ordentlichen 
Mitglieder und deren Stellvertreter wie folgt: 
 

Ordentliches Mitglied 
 

Persönliche/r 
Stellvertreter/in 

Stellvertreter/in 
nach Reihenfolge 

   
Bürgermeister Büchner  stv. Bürgermeister   
   
Werner Most (CDU) Frank Baumann (CDU) 1 
Margareta Hartkorn (CDU) Brigitte Klee (CDU) 2 
Thomas Böllinger (CDU) Thorsten Koch (CDU) 3 
Peter Börzel (FÖDL) Marion Pietsch (FÖDL) 1 
Karl Riegel (FÖDL) Helmut Brand (FÖDL) 2 
Raimund Kraus (SPD) Peter Brand (SPD)  
Peter Hoffmann (FW) Heinz Nagel (FW)  
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d) Bestätigung der ordentlichen Mitglieder und deren Stellvertreter des beratenden 

Sonderausschusses Kindergärten nach § 41 Abs. 1 Satz 2 und 3 GemO 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat einigt sich einvernehmlich über die  Zusammensetzung des 
Sonderausschusses Kindergärten und bestätigt die or dentlichen Mitglieder 
und deren Stellvertreter wie folgt: 
 

Ordentliches Mitglied 
 

Persönlicher Stellvertreter 
 

  
Bürgermeister Büchner  stv. Bürgermeister  
  
Brigitte Klee (CDU) Margareta Hartkorn (CDU) 
Margit Zieger (FÖDL) Karl Riegel (FÖDL) 
Peter Brand (SPD) Daniel Born (SPD) 
Hans Strubel (FW) Peter Hoffmann (FW) 
Bürgermeister Büchner kann sachkundige Einwohner (K indergartenleiterinnen, 
Kindergartenbeauftragte, Mitglieder des Pfarrgemein derates, Architekten etc.) 
zu den Ausschusssitzungen hinzuziehen. 
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Protokoll zur Sitzungsvorlage der Gemeinde Oberhaus en-Rheinhausen 

Gremium: Gemeinderat Sitzungstag: 26.04.2010 

TOP Nr.: 5 öffentlich DS-Nr. GR48/2010 
Fachamt: Rechnungsamt zur Beschlussfassung 
Zustimmung zum Abschluss von Kindergartenverträgen mit den Kindergärten 
St. Franziskus und St. Marien, Oberhausen-Rheinhaus en 
Zustimmung zur Auszahlung von Abschlagszahlungen fü r das Jahr 201 0 bis 
zum Ende des Kindergartenjahres 2009/2010 
 
 
Beratung: 
 
Bürgermeister Büchner  erläutert sehr ausführlich den Sachverhalt der 
Sitzungsvorlage. Er merkt an, dass der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung 
am 15.12.2003, TOP Nr. 4, DS-Nr. GR 110/2003 dem Abschluss neuer 
Kindergartenverträge mit dem Kinderhaus Rheinhausen und den beiden 
Kindergärten St. Franziskus und St. Marien, Oberhausen zugestimmt hat. Die 
entsprechende Genehmigung durch das Erzbischöfliche Ordinariat Freiburg erfolgte 
am 08.04.2004. Diese Kindergartenverträge wurden mit Schreiben der 
Seelsorgeeinheit Oberhausen-Rheinhausen vom 06.06.2008 zum Ende des 
Kindergartenjahres 2008/2009 und somit zum 31.08.2009 gekündigt. Der 
Gemeinderat hat sich in seiner nö-Sitzung am 25.05.2009, TOP Nr.2, DS-Nr. 
GR55/2009 sehr ausführlich mit dem Abschluss neuer Kindergartenverträge mit der 
katholischen Kirchengemeinde Oberhausen-Rheinhausen befasst und beauftragte 
die Verwaltung dazu, die Kirchengemeinde zu Gesprächen mit dem 
Kindergartenausschuss einzuladen. Der Kindergartenausschuss der Gemeinde hat 
in seiner Sitzung am 29.06.2009 zusammen mit dem entsprechenden Ausschuss der 
Seelsorgeeinheit (Stiftungsräte) die von der Seelsorgeeinheit vorgelegten 
Vertragsentwürfe aller 3 Einrichtungen sehr ausführlich abgehandelt und teilweise 
auch in verschiedenen Punkten eine „Einvernahme“ erzielt. Aufgrund dieses 
Beratungsergebnisses wurden seitens der Verwaltung neue Vertragsentwürfe 
ausgearbeitet, die zusammen mit dem Protokoll der Kindergartenausschusssitzung 
am 04.10.2009 der Seelsorgeeinheit zugestellt wurden. Mit Schreiben vom 
21.11.2009 teilte uns die Seelsorgeeinheit mit, dass sie in den übersandten 
Vertragsentwürfen der Gemeinde kleinere Änderungen vorgenommen hätten. Nach 
Durchsicht der Vertragsentwürfe der Seelsorgeeinheit stellte die Verwaltung fest, 
dass die kleineren Änderungen dazu führten, dass man wiederum die ersten 
Vertragsentwürfe der Seelsorgeeinheit vorliegen hatte, zu denen es in der 
Kindergartenausschusssitzung am 29.06.2009 bereits in vielen Punkten andere 
einvernehmliche Lösungen gab. 
 
Weiter führt Bürgermeister Büchner  aus, dass sich der Gemeinderat in seiner nö-
Sitzung am 22.03.2010, TOP Nr. 3, DS.-Nr. GR32/2010 nochmals mit dem 
Abschluss von Kindergartenverträgen mit der Seelsorgeinheit Oberhausen-
Rheinhausen befasst und in gleicher Sitzung den verschiedenen 
Beschlussvorschlägen der Verwaltung bzw. des Krichengemeinderates zugestimmt 
hat. Ebenfalls hat der Gemeinderat die Verwaltung beauftragt, in einer gemeinsamen 
Kindergartenausschusssitzung mit der Seelsorgeeinheit die einzelnen 
Vertragsentwürfe zu besprechen, wobei die Kindergartenausschussmitglieder der 
Gemeinde an die Beschlüsse des Gemeinderates gebunden waren. Ziel sollte es 
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sein, unterschriftsreife Kindergartenverträge auszuarbeiten. Diese gemeinsame 
Kindergartenausschusssitzung fand am 31.03.2010 statt. In dieser Sitzung wurden 
nochmals eingehend die unterschiedlichen Auffassungen erörtert, wobei man in 
einigen Punkten abermals ein Einvernehmen feststellen konnte. Am 09.04.2010 teilte 
die stellvertretende Stiftungsratsvorsitzende, Frau Dr. vom Brocke der Verwaltung 
mit, dass der Stiftungsrat Oberhausen den Beschluss fasste, den vorgelegten 
Vertragsentwürfen mit geringen Abweichungen zuzustimmen. Die von Frau Dr. vom 
Brocke gewünschten Änderungen wurden in den Vertrag eingearbeitet. Bleibt 
letztlich noch die Frage, ob sich die politische Gemeinde an der Abmangelbeteiligung 
mit 91 % oder 92 % beteiligt. Aufgrund der Tatsache, dass die Seelsorgeeinheit 
bereits seit Jahrzehnten die Kindertagesstätten betreiben, somit eine Aufgabe der 
Gemeinde übernehmen und dazu auch noch Kirchensteuermittel hierfür verwenden, 
ist die Verwaltung der Auffassung, dass man einer Abmangelbeteiligung von 92 % 
zustimmen sollte. 
 
Abschließend merkt Bürgermeister Büchner  an, dass sich die Kirchengemeinde 
und die politische Gemeinde derzeit in einem vertragslosen Zustand befinden. Die 
Gemeindeverwaltung geht davon aus, dass kurzfristig mit den Kindergärten im 
Ortsteil Oberhausen eine entsprechende Vereinbarung geschlossen werden kann. In 
Bezug auf das Kinderhaus Rheinhausen liegen zum Zeitpunkt der Abfassung der 
Sitzungsvorlage keine positiven Signale vor. Es ist daher derzeit nicht absehbar, ob 
und wann überhaupt ein solcher Vertrag geschlossen wird. Rechtlich besteht somit 
keinerlei Verpflichtung für die Gemeinde Zahlungen an die Kirchengemeinde zu 
leisten. Um den Betrieb jedoch sicherzustellen, schlägt die Gemeindeverwaltung 
unabhängig vom Abschluss eines Vertrages vor, dass diese bis zu den 
Sommerferien erbracht werden. Danach müsste über den weiteren Fortgang neu 
entschieden werden. Dies gilt sowohl, wie ausgeführt, für das Kinderhaus 
Rheinhausen als auch für die Kindergärten in Oberhausen sofern dort wider Erwarten 
es nicht zu einem Vertragsabschluss kommen sollte. 
 
Nach seinen Ausführungen bittet er die Fraktionen um deren Stellungnahmen. 
 
Gemeinderätin Klee (CDU)  kann der Abmangelbeteiligung in Höhe von 92 % 
zustimmen. Den Beschlussvorschlägen 2 und 3 kann sie ebenfalls zustimmen. 
 
Gemeinderätin Zieger (FÖDL)  erteilt den Beschlussvorschlägen der Verwaltung 
ebenfalls die Zustimmung ihrer Fraktion. 
 
Gemeinderat Brand (SPD)  und seine Fraktion begrüßen es, dass in Bezug auf die 
Kindergartenverträge für die Kindergärten in Oberhausen Einigung erzielt werden 
konnte und stimmt den Beschlussvorschlägen daher zu. 
 
Gemeinderat Strubel (FW)  kann den Beschlussvorschlägen der Verwaltung in allen 
Punkten zustimmen. Sollte jedoch in Bezug auf den Vertrag mit dem Kinderhaus St. 
Katharina Rheinhausen keine Einigung erzielt werden können, so sollte man sich im 
Gremium zur gegebenen Zeit über alternative Betreiber unterhalten. 
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Beschluss: 
 
1. 
Der Gemeinderat stimmt einstimmig einer vertraglich en Abmangelbeteiligung 
in Höhe von 92 % unter Ziffer 4.5 der Kindergartenv erträge St. Franziskus und 
St. Marien, Oberhausen zu. 
 
2. 
Der Gemeinderat stimmt einstimmig den beiden vorgel egten 
Kindergartenverträgen St. Franziskus und St. Marien , Oberhausen zu. 
 
3. 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Weiterzah lung der 
Abschlagszahlungen bis zum Ende des Kindergartenjah res 2009/2010 und 
somit bis 31.08.2010. 
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Protokoll zur Sitzungsvorlage der Gemeinde Oberhaus en-Rheinhausen 

Gremium: Gemeinderat Sitzungstag: 26.04.2010 

TOP Nr.: 6 öffentlich DS-Nr. GR49/2010 
Fachamt: Bauamt zur Beschlussfassung 
Hallenbad Oberhausen mit Foyer 
Erneuerung der Fenster und Aussentüren 
Vergabe der Bauleistungen 
 
 
Beratung: 
 
Bürgermeister Büchner  erläutert kurz den Sachverhalt und stellt fest, dass der 
Gemeinderat in seiner Sitzung am 22.02.2010, DS Nr. GR 19/2010, TOP 5 für die 
Erneuerung der Fenster, Außentüren und Sonnenschutz am Hallenbad mit Foyer in 
Oberhausen den Baubeschluss fasste. Die Kostenschätzung für die Erneuerung der 
Fenster und Außentüren beträgt insgesamt 300.000,00 €. Gemäß den 
Bestimmungen der VOB und der Verwaltungsvorschrift der Ministerien zur 
Beschleunigung der Vergabe öffentlicher Aufträge vom 17. Februar 2009 sowie der 
Bestätigung der GPA laut GPA-Mitteilung 1/2009 wurde der Leistungsbereich 
Fenster, Außentüren und Sonnenschutz beschränkt ausgeschrieben. 10 Firmen 
wurden zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert. Die Submission fand am 
08.04.2010 statt. 
 
Die Angebote ergaben folgende rechnerisch und fachtechnisch geprüften 
Endergebnisse: 
 
Nr. Firma Geprüfte Endsumme Bemerkungen 
1 Winkenbach GmbH 

68519 Viernheim 
272.887,83 € 100,0 % 

2 Machauer GmbH 
68753 Waghäusel 

273.907,06 € 100,4 % 

3 Otto Rossmanith GmbH & Co KG 
69124 Heidelberg 

370.672,27 € 135,8 % 

4 Löffel GmbH & Co KG 
76863 Herxheim 

nicht abgegeben - 

5 Trefz GmbH 
71543 Wüstenrot-Weihenbronn 

nicht abgegeben - 

6 Schillinger GmbH 
77709 Oberwolfach 

nicht abgegeben - 

7 Weidemann GmbH 
76684 Odenheim 

nicht abgegeben - 

8 Seipel GmbH 
76676 Graben-Neudorf 

nicht abgegeben - 

9 Steinel GmbH 
76661 Philippsburg 

nicht abgegeben - 

10 Schmiedle GmbH 
76646 Bruchsal 

nicht abgegeben - 

 
Nach Wertung der eingegangenen Angebote und Prüfung der Referenzen ist die 
Verwaltung der Auffassung den Zuschlag an die Firma Winkenbach GmbH, 68519 
Viernheim zum Angebotspreis von 272.887,83 € zu erteilen. 
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Nach seinen Ausführungen bittet Bürgermeister Büchner  die Fraktionen um deren 
Stellungnahmen. 
 
Gemeinderat Baumann (CDU)  kann dem Beschlussvorschlag zustimmen. 
 
Gemeinderat Riegel (FÖDL)  stimmt der Vergabe der Fenster an die Firma 
Winkenbach GmbH, 68519 Viernheim zum Angebotspreis von 272.887,83 € zu. 
 
Gemeinderat Horn (SPD)  erteilt ebenfalls die Zustimmung seiner Fraktion. 
 
Gemeinderat Schwabenland (FW)  kann abschließend der Vergabe der Fenster an 
die Firma Winkenbach GmbH, 68519 Viernheim zum Angebotspreis von 
272.887,83 € zustimmen. 
 
 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat stimmt einstimmig der Vergabe der F enster an die Firma 
Winkenbach GmbH, 68519 Viernheim zum Angebotspreis von 272.887,83 € zu. 
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Protokoll zur Sitzungsvorlage der Gemeinde Oberhaus en-Rheinhausen 

Gremium: Gemeinderat Sitzungstag: 26.04.2010 

TOP Nr.: 7 öffentlich DS-Nr. GR50/2010 
Fachamt: Büro des Bürgermeisters zur Beschlussfassu ng 
Anfrage der Firma Ratisbona a uf Ansiedlung eines Nettomarktes im OT 
Rheinhausen 
 
 
Beratung: 
 
Bürgermeister Büchner  geht sehr ausführlich auf den Sachverhalt der 
Sitzungsvorlage ein und informiert den Gemeinderat darüber, dass bei der 
Gemeindeverwaltung ein Herr Weidner von der Firma Ratisbona vorgesprochen hat. 
Herr Weidner sucht in Rheinhausen eine Fläche für den Bau eines Netto - Marktes. 
Er benötigt hierfür ca. 3.000 m². Eine mögliche Fläche wäre von Altlußheim 
kommend vor dem Neubaugebiet. Die betroffenen Grundstücke, mit einer 
Gesamtgröße von ca. 12.500,00 m², sind im nachstehenden Plan mit der Farbe Cyan 
gekennzeichnet. 
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Die Fläche ist im Regionalplan als Siedlungserweiterungsfläche vorgesehen, wie aus 
dem nachstehenden Plan ersichtlich. 
 

 
 
Im Flächennutzungsplan liegen die Grundstücke teilweise in landwirtschaftlichen 
Flächen, teilweise in der für eine Umgehungsstraße vorgesehenen Trasse. Auch hier  
ist der entsprechende Planausschnitt nachstehend beigefügt. 
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Bei einer Neuansiedlung müsste somit der Flächennutzungsplan geändert und ein 
Bebauungsplan erstellt werden. Mit den Eigentümern der Grundstücke wurde bisher 
nicht gesprochen. 
 
Weiter führt Bürgermeister Büchner  aus, dass sich der Ortschaftsrat in seiner 
letzten Sitzung mit dem Antrag befasst und eine ablehnende Stellungnahme 
abgegeben hat. Zur Begründung wurde auf die gute Versorgungslage innerhalb der 
Gemeinde und dem Schutz der im Ortsteil Rheinhausen ansässigen Einzelhändler 
hingewiesen. Im Hinblick auf die Bedeutung für die Gesamtversorgung innerhalb der 
Gemeinde ist der Gemeinderat für eine abschließende Entscheidung zuständig.  
 
Nach seinen Ausführungen bittet Bürgermeister Büchner  die Fraktionen um deren 
Stellungnahmen. 
 
Gemeinderätin Lindemann (CDU)  stellt fest, dass man innerhalb ihrer Fraktion 
unterschiedlicher Meinung ist. Sie persönlich merkt an, dass sie einer Ansiedlung 
positiv gegenüber stehen würde. 
 
Gemeinderätin Pietsch (FÖDL)  und die Fraktion der FÖDL schließen sich der 
Auffassung des Ortschaftsrates an. Durch die Ablehnung der Ansiedlung eines 
Netto-Marktes würde man die bereits bestehenden Einzelhandlesbetriebe im Ortsteil 
Rheinhausen schützen. 
 
Gemeinderat Häfele (SPD)  und die Fraktion der SPD sind ebenfalls 
unterschiedlicher Auffassung. Insbesondere der Umweltaspekt und die daraus 
resultierende Flächenversiegelung sorgen in der Fraktion der SPD für Bedenken. 
 
Gemeinderat Strubel (FW)  merkt an, dass man in seiner Fraktion ebenfalls 
unterschiedlicher Auffassung ist und daher auch unterschiedlich abstimmen wird. Für 
den Ortsteil Rheinhausen im Gesamten und die bestehende Wohnqualität wäre es 
nach seiner Auffassung auf jeden Fall eine nicht ganz unerhebliche Aufwertung. 
 
 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat stimmt mit 14 Ja-Stimmen, 7 Gegenst immen und 2 
Enthaltungen der Stellungnahme des Ortschaftsrates zu und lehnt die 
Ansiedlung eines Netto – Marktes in Rheinhausen ab.  
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Protokoll zur Sitzungsvorlage der Gemeinde Oberhaus en-Rheinhausen 

Gremium: Gemeinderat Sitzungstag: 26.04.2010 

TOP Nr.: 8 öffentlich DS-Nr. GR51/2010 
Fachamt: Büro des Bürgermeisters zur Beschlussfassu ng 
Antrag des KK Philippsburg auf Verlängerung der was serrechtlichen Erlaubnis 
für KKP1 
 
 
Beratung: 
 
Bürgermeister Büchner  erläutert sehr ausführlich den Sachverhalt der 
Sitzungsvorlage und merkt an, dass mit Schreiben vom 05.02.2010 die EnBW 
Kernkraft GmbH die Neuerteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis für den Block 1 
des Kernkraftwerkes Philippsburg nach den §§ 8,11 WHG i.V.m. § 108 WG Baden-
Württemberg beantragt hat. Der Antrag umfasst die Genehmigung  
 

�� für die Kühlwasserentnahme aus dem Rhein über den Baggersee-
Weisenburger und Ertel bei Fluss-km 389,210 und Wiedereinleitung bei Rhein 
Fluss-km 389,7 

�� die Einleitung von Kühlturmabflusswasser in den Rhein bei Fluss-km 389,7 
�� Einleitung von Kühlturmreinigungswasser sowie Siebbandabspritzwasser in 

den Rhein bei Fluss-km 389,7 
�� Einleitung von radiaktivem Abwasser bei Fluss-km, 389,7 
�� Einleitung einer Teilmenge von Regenwasser vom Standort in den Rhein bei 

Fluss-km 389,7 
�� Einleitung von häuslichem Abwasser für den Standort nach biologischer 

Reinigung in den Baggersee Weisenburger bei Fluss-km 389,210 
�� Einleitung von neutralisiertem Abwasser aus der 

Zusatzwasseraufbereitungsanlage, von Feuerlöschwasser zu Prüfzwecken, 
von aufbereiteten Betriebswasser und von Regenwasser, alles für den 
Standort, in den Baggersee Weisenburger und Ertel bei Fluss-km 389,210 

�� Einleitung von nicht radioaktivem Betriebswasser aus der Brunnenwasser – 
Aufbereitungsanlage in das Grundwasser (Versickerung) 

 
Dabei führt die Antragstellerin aus, dass das in den Rhein eingeleitete Kühlwasser 
maximal 10 K wärmer sei, als das entnommene Wasser. Insgesamt wird die 
Wassertemperatur einen Höchstwert von 33° nicht übe rsteigen. Die Genehmigung 
sollte nach ihren Vorstellungen für die Dauer von 25 Jahren befristet sein, da die 
Mehrzahl der Nutzungen nicht mit dem Betrieb des Kraftwerkes in Verbindung 
stünden. In ihrer Standortbeschreibung führt die Antragstellerin unter der Überschrift 
„Bevölkerung“ aus, dass die Besiedlung im Umkreis von 5 km keine größeren 
Ortschaften aufweist. Lediglich die Stadt Speyer wird dort namentlich erwähnt. Im 
Übrigen wird die Umgebung sehr ländlich dargestellt. Wörtlich heißt es: 
 
„In der besiedelten Umgebung wird, neben einem geringfügigen Umfang an gewerblicher Fischerei, 
Landwirtschaft und Viehzucht betrieben. Neben den landwirtschaftlichen Betrieben und 
unterschiedlichen Handwerksbetrieben sind kleinere und mittlere Industrieunternehmen 
angesiedelt……“ 
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Im Umfeld des Kraftwerkes befinden sich zahlreiche Naturschutz- und 
Landschaftsschutzgebiete sowie Schutzgebiete des ökologischen Netzes „Natura 
2000“. Diese werden im Rahmen des Genehmigungsantrages aufgeführt und die 
Auswirkungen der Wasserentnahme und Einleitung geprüft. Die entsprechenden 
Unterlagen werden den Mitgliedern des Gemeinderates per E-Mail übersandt. Auf 
Grund des Umfangs der Unterlagen und deren Komplexität wurde auf einen 
Ausdruck verzichtet. Mit Schreiben vom 12.02.2010, bei der Verwaltung am 
15.02.2010 eingegangen, wurde die Gemeinde im Rahmen der Behördenbeteiligung 
um Stellungnahme innerhalb von vier Wochen gebeten. Auf Grund der viel zu kurz 
bemessenen Frist hat die Gemeindeverwaltung bereits vorab geantwortet und um 
Fristverlängerung gebeten. Die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde werden zu 
einem späteren Zeitpunkt, während der Offenlage Gelegenheit zur Stellungnahme 
haben. Der Text der Schreiben der Verwaltung wird unter dem Abschnitt 
Stellungnahme der Gemeindeverwaltung wiedergegeben. 
 
Des weiteren informiert Bürgermeister Büchner  den Gemeinderat darüber, dass 
sich die Gemeindeverwaltung bereits in zwei Schreiben gegenüber dem Landratsamt 
geäußert hat, deren Inhalt nachstehend wiedergegeben wird: 
 
A. Schreiben 17.03.2010  
 
Sehr geehrter Herr ….., 
wie bereits telefonisch mitgeteilt, kann die von Ihnen gesetzte Frist zur Stellungnahme der Gemeinde 
Oberhausen-Rheinhausen nicht eingehalten werden. Zunächst ist es innerhalb der 
Gemeindeverwaltung nicht möglich die übersandten Unterlagen innerhalb einer Frist von vier Wochen 
durchzuarbeiten und hierzu eine fundierte Stellungnahme abzugeben. Darüber hinaus kann eine 
Stellungnahme der Gemeinde nur durch den Gemeinderat abgegeben werden, da es sich hierbei um 
kein Geschäft der laufenden Verwaltung handelt. Die nächste regelmäßige Sitzung des Gremiums 
findet jedoch erst am 29.03.2010 statt. Wir bitten daher darum die gesetzte Frist mindestens bis zum 
01.04.2010 zu verlängern. Im Hinblick auf das Rechtsstaatgebot des §19 Abs. 4 GG und die im 
Verfahren entstehende Präklusion durch ein verspätetes Vorbringen erscheint dies zwingend 
erforderlich. 
 
Bereits jetzt verweisen wir fürsorglich darauf, dass das gewählte Verwaltungsverfahren fehlerhaft ist. 
Nach § 45 e Abs. 1 WG des Landes Baden-Württemberg bedarf der Bau und der Betrieb sowie die 
wesentliche Änderung einer Abwasserbehandlungsanlage, für die eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
durchzuführen ist, der vorherigen Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens; § 74 Abs. 6 des 
Landesverwaltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG) findet insoweit keine Anwendung. Die wesentliche 
Änderung des Betriebes einer solchen Anlage bedarf einer wasserrechtlichen Genehmigung. 
 
Nach der summarischen Prüfung der eingereichten Unterlagen ist zunächst davon auszugehen, dass 
auch der Betrieb von Abwasserbehandlungsanlagen mit genehmigt werden soll. Zumindest aber 
verweist § 108 WG BW auf die Vorschriften für die Durchführung des Planfeststellungsverfahrens. 
Insoweit erscheint es zwingend erforderlich, dass nach § 73 LVerwVfG die Unterlagen öffentlich 
ausgelegt werden. Erst danach kann eine Frist zur Stellungnahme laufen. Insoweit dürfen wir auch auf 
§ 73 Abs. 3a verweisen, wonach die Frist der Stellungnahme der Gemeinde 3 Monate nicht 
übersteigen darf. Eine Fristsetzung von vier Wochen, wie im vorliegenden Fall ist daher verfehlt und 
für das Verfahren schädlich. 
 
Zur Sache selbst werden wir uns zu einem späteren Zeitpunkt äußern, wir machen jedoch darauf 
aufmerksam, dass eine zu erteilende Genehmigung zeitlich mit dem Betrieb und der Nachsorge des 
Kernkraftwerks korrespondieren muss. Hierzu sind jedoch aus den Antragsunterlagen keine Aussagen 
zu entnehmen. Da nicht davon auszugehen ist, dass die Genehmigungsbehörde über die 
entsprechenden Sachkenntnisse verfügt, sind die Unterlagen auf Basis der derzeitigen Gesetze und 
Sachlage zu ergänzen. Insoweit fehlt es auch an der Vollständigkeit des vorliegenden Antrages. 
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B. Schreiben vom 01.04.2010  
 
Sehr geehrter Herr ……, 
zunächst vielen Dank für Ihre Mitteilung vom 22.03.2010. Nach wie vor sind wir jedoch der 
Auffassung, dass die von Ihnen gesetzten Fristen unsachgemäß und rechtswidrig sind, da sie den 
betroffenen Beteiligten ihre nach dem Grundgesetz nach Art. 19 Abs. 4 gesetzten Rechte verletzen. 
Daran ändert auch nichts die Absprache mit dem Ministerium und die Üblichkeit solcher rechtswidrig 
gesetzter Fristen. Im Hinblick darauf behalten wir uns ausdrücklich vor, weitere Einwendungen 
vorzutragen.  
 
In Ergänzung zum bisherigen Sachvortrag, der im vollen Umfang aufrecht erhalten bleibt, führen wir 
zunächst folgendes aus: 
 
Der von der Antragstellerin ermittelte Sachverhalt ist unvollständig (A), basiert auf wissenschaftlich 
nicht anerkannten Methoden (B) und bewertet den Eingriff fehlerhaft (C). 
 
A. 
Der von der Antragstellerin ermittelte Sachverhalt ist unvollständig. Aus den Untersuchungen ist nicht 
ersichtlich für welchen Zeitraum die Genehmigung erteilt werden soll. Der Betrieb des Blocks 1 des 
Kernkraftwerkes ist nach der derzeitigen gesetzlichen Regelung zeitlich beschränkt. Die 
wasserrechtliche Erlaubnis kann nicht über den Betrieb des Kraftwerks und einer gewissen 
Nachlaufzeit hinaus ausgesprochen werden. Es fehlen in den Unterlagen jedoch sämtliche Angaben 
zu der noch zu erwartenden Laufzeit. Diese wäre jedoch auf der Grundlage von verbleibenden 
Reststrommengen durch den Antragsteller problemlos zu ermitteln. Darüber hinaus sind aus den 
Unterlagen keine Angaben zu entnehmen, für welche Nachlaufzeit die wasserrechtliche Erlaubnis 
noch benötigt wird. Solange diese Angaben jedoch nicht vorliegen, können eine endgültige 
Entscheidung und eine abschließende Stellungnahme der Behörden nicht erfolgen. 
 
Die Umweltverträglichkeitsstudie und die Natura 2000 Verträglichkeitsprüfung berücksichtigen nicht 
die tatsächlichen Auswirkungen der Entnahme und Wiedereinleitung von Kühlwasser in den Rhein. 
Der Untersuchungsraum wurde zu kleinräumig gewählt, so dass eine Bewertung nicht vorgenommen 
werden kann. Die ausgearbeiteten Gutachten berücksichtigen lediglich die Situation im angrenzenden 
Baggersee bzw. direkt über- und unterhalb der Ein- bzw. der Ausleitung und vergleichen diese. Um 
jedoch eine fundierte Stellungnahme zu der Qualität des Fischbestandes abgeben zu können, wäre es 
zwingend erforderlich gewesen, diesen mit Bereichen des Rheins zu vergleichen, indem eine Ein- und 
Ableitung von Kühlwasser nicht erfolgt. Dazu hätten konkrete Fischzählungen stattfinden müssen. 
Ohne diese Angaben sind die ermittelten Ergebnisse nicht aussagekräftig. 
 
Im Übrigen sind die Untersuchungen zur Flora und Fauna unvollständig. Wir verweisen insoweit auf 
das Verfahren zum Ausbau des Flugplatzes Speyer. Dort sind zahlreiche Untersuchungen gerade zu 
linksrheinischen Arten vorgenommen worden, die sich in den jetzigen Gutachten nicht wieder finden. 
Es wird daher beantragt die entsprechenden Untersuchungen der Kläger und Beklagten in die 
Ermittlung der tatsächlichen Auswirkungen mit einzubeziehen. 
 
B. 
Die Prüfung der Auswirkungen der Einleitung von radioaktivem Wasser auf die Umwelt beruht auf 
fachlich nicht anerkannten Prüfungen und Mutmaßungen. Diese ist vollständig neu zu bearbeiten. 
Ergänzender Sachvortrag bleibt hier vorbehalten. 
 
C. 
Die Bewertung des Eingriffs wird als nicht erheblich festgestellt. Dies ist auf Grund der bereits jetzt 
vorliegenden Erkenntnisse fehlerhaft. Allein die Tötung mehrerer 10.000 Fische widerspricht dieser 
Einschätzung. Darüber hinaus befinden sich dort prioritäre Arten und Lebensräume, wie aus den 
Prüfungen im Rahmen des Ausbaus des Verkehrslandeplatzes Speyer bekannt ist. Diese finden in der 
bisherigen Darstellung keine Berücksichtigung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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Abschließend merkt Bürgermeister Büchner  an, dass die von der Behörde im 
Verfahren gesetzte Frist viel zu kurz bemessen war. Darüber hinaus sind die 
Unterlagen unvollständig und beruhen auf einer unsachgemäßen Ermittlung des 
Sachverhalts. Hieraus resultiert eine fehlerhafte Bewertung der Ergebnisse, was 
dazu führt, dass unzureichende Maßnahmen vorgeschlagen werden. Die Verwaltung 
verweist insoweit auch auf die Berichterstattung in der BNN und die dort von der 
Stadt Philippsburg geltend gemachten Einwendungen im Hinblick auf die hohe 
Anzahl von verendeten Fischen beim Einlauf und die einseitige Blickrichtung des 
Betreibers auf eine Fischart (Lachs). Im Hinblick auf die noch durchzuführende 
Offenlage regt die Verwaltung an, dass der Gemeinderat zum derzeitigen Zeitpunkt 
die Stellungnahme der Verwaltung zur Kenntnis nimmt. Diese kann in der Sitzung 
noch durch Anregungen aus den Reihen des Gemeinderates ergänzt werden. Im 
Hinblick auf den Umfang der Unterlagen sollten später auftauchende Fragen im 
Rahmen der Offenlage eingebracht werden. 
 
Nach seinen Ausführungen bittet Bürgermeister Büchner  die Fraktionen um deren 
Stellungnahmen. 
 
Gemeinderat Prestel (CDU)  und die Fraktion der CDU schlagen vor, dass sich die 
Bürgermeister der Stadt Philippsburg und der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen 
im Vorfeld der Abgabe einer Stellungnahme diesbezüglich austauschen sollten. 
 
Gemeinderätin Pietsch (FÖDL)  merkt an, dass die Fraktion der FÖDL keine 
entsprechende Sachkompetenz in dieser Angelegenheit besitzt. Sie schlägt daher 
vor, dass sich die entsprechenden betroffenen Kommunen zusammensetzen und 
sich die Kosten für eine fundierte Stellungnahme durch unabhängige Dritte teilen 
sollten. Die Fraktion der FÖDL lehnt den Antrag des KK Philippsburg auf 
Verlängerung der wasserrechtlichen Erlaubnis des KKP1 grundsätzlich ab und nimmt 
die Stellungnahme der Gemeindeverwaltung zur Kenntnis. 
 
Gemeinderat Born (SPD)  wünscht sich in dieser Angelegenheit ebenfalls mehr 
Sachkundigkeit und spricht sich ebenfalls für die Einbeziehung einer sachkundigen 
Stelle mit der Bitte um eine entsprechende Stellungnahme aus. Die Stellungnahme 
der Gemeindeverwaltung nimmt er zur Kenntnis und bedankt sich bei der Verwaltung 
für das große Engagement in dieser Sache. Unter Punkt B möchte er noch mit 
einbringen, dass bei der Prüfung der Auswirkungen der Einleitung von radioaktivem 
Wasser ebenfalls die Niederschläge von Wasserdampf erwähnt werden sollten. 
 
Gemeinderat Hoffmann (FW) befindet die Idee in dieser Sache einen 
Sachverständigen hinzu zu ziehen als sehr sinnvoll. Im übrigen nimmt die Fraktion 
der Freien Wähler die Stellungnahme der Gemeindeverwaltung abschließend zur 
Kenntnis. 
 
Bürgermeister Büchner  nimmt die Stellungnahmen der Fraktionen zur Kenntnis und 
formuliert den nachstehenden Beschlussvorschlag über den er abschließend auch 
abstimmen lässt. 
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Beschluss: 
 
1. 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme der Gemeind everwaltung zur 
Kenntnis und ergänzt diese durch folgende Anmerkung en: 
 
Der Antrag der EnBW wird abgelehnt, insbesondere im  Hinblick auf die 
beantragte Laufzeit. Darüber hinaus sind die einger eichten Unterlagen 
insoweit zu ergänzen, dass alle radioaktiven Einträ ge in den Rhein, 
insbesondere durch Wasserdampf, zu berücksichtigen sind. 
 
��� �  22 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung 
 
2. 
Der Gemeinderat beauftragt die Gemeindeverwaltung G espräche mit den 
umliegenden Gemeinden in Bezug auf eine gemeinschaf tliche Beauftragung 
eines externen Sachverständigen zu führen und den G emeinderat in der 
kommenden Sitzung darüber zu unterrichten. 
 
��� �  einstimmig 
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Protokoll zur Sitzungsvorlage der Gemeinde Oberhaus en-Rheinhausen 

Gremium: Gemeinderat Sitzungstag: 26.04.2010 

TOP Nr.: 9 öffentlich DS-Nr. GR52/2010 
Fachamt: Bauamt zur Beschlussfassung 
Kreisverkehrsplatz am Knotenpunkt B 36 / L555 
Beschluss über den Bau des Kreisverkehrs 
 
 
Beratung: 
 
Bürgermeister Büchner  begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Birk von der 
Firma Bauland und geht sehr ausführlich auf den Sachverhalt der Sitzungsvorlage 
ein. Er stellt fest, dass im Rahmen der Erschließung des Gewerbegebiets 
Hammelsäcker-Südzucker im Bereich des vorhandenen Knotenpunktes B36/L555 
die Errichtung eines Kreisverkehrs beschlossen wurde. Der Gemeinderat hat in 
seiner öffentlichen Sitzung am 27.07.2009, DS-Nr. GR87/2009 die Planung des 
Kreisverkehrs am Knotenpunkt B 36/L555 zustimmend zur Kenntnis genommen. Auf 
diese Sitzungsvorlage wird hier nochmals Bezug genommen. 
 
 

 
 
Zwischenzeitlich fanden zahlreiche Besprechungen zur Klärung der Entwurfsplanung 
statt. Darüber hinaus wurde eine Bodenuntersuchung durchgeführt und ein 
Bodengutachten für die Kreisverkehrsfläche durchgeführt. Auf dieser Grundlage 
wurde die Entwurfsplanung erarbeitet. 
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Mit dem Bescheid des Regierungspräsidiums Karlsruhe vom 05.03.2010 wurde die 
Plangenehmigung erteilt. Außerdem fand am 24.03.2010 ein Koordinationsgespräch 
mit dem Ingenieurbüro, dem Baureferat des RP Karlsruhe, der Abteilung 
Verkehrsrecht des LRA Karlsruhe, dem Polizeipräsidium Karlsruhe, der Stadt 
Waghäusel und dem Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) statt, um die Koordination 
der Baumaßnahme, die verkehrsrechtliche Anordnung während der Bauphase und 
die Ausführungsplanung mit allen Akteuren zu besprechen. Demzufolge wurde die 
Baumaßnahme in zwei Bauabschnitte eingeteilt. 
 
Bauabschnitt 1 (BA1):  
Der erste Bauabschnitt beinhaltet eine provisorische Umgestaltung der L555 als 
Einrichtungsfahrbahn von Süd-West in Richtung Nord-Ost. Dabei wird der 
südwestliche Arm der L555 über den vorh. Radweg (Landwirtschaftsweg) geführt um 
diesen Arm, der den größten Höhenunterschied zur alten Fahrbahn aufweist, in 
einem Zuge zu erstellen. Die Zufahrt der B36 kann in beide Richtungen befahren 
werden. In diesem Abschnitt wird der südwestliche Arm der L555, der nordwestliche 
Arm in das geplante Gewerbegebiet, sowie der nordöstliche Arm der L555 halbseitig 
incl. Verkehrsinsel, sowie die dazugehörigen Rad- und Gehwege erstellt. Nach 
Abschluss der Arbeiten wird der Verkehr über die neue Fahrbahn der L555 und den 
neuen Teilkreis geleitet und der 2. Bauabschnitt begonnen. 
 
Bauabschnitt 2 (BA2):  
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Der zweite Bauabschnitt befasst sich mit der Zufahrt zur B36, der weiteren Spur des 
nordöstlichen Armes, sowie die eventuelle Sanierung/Erstellung des Rad- und 
Gehweges des südöstlichen Kreisverkehrsplatzes. Während dessen wird der Arm 
zwischen dem Kreisverkehrsplatz (KVP) und Rheintalstraße komplett gesperrt. Zum 
Schluss des 2. BA wird die komplette Asphaltdeckschicht gezogen. 
Um die Maßnahme abzuschließen, sind unter dem Bauabschnitt Restarbeiten noch 
die Versickerungsmulden, Beschilderungs- und Markierungsarbeiten, sowie Pflanz- 
und Begrünungsarbeiten durchzuführen. 
 
In Abstimmung mit allen Akteuren sollen die Bauarbeiten im Juni 2010 beginnen und 
müssen bis spätestens Ende August 2010/Anfang September 2010 abgeschlossen 
sein. 
 
BA1: voraussichtlich ca. 2 Monate 
und  
BA 2: voraussichtlich ca. 1,5 Monate 
 
In diesem Koordinierungsgespräch wurde außerdem seitens des KVV angeregt, 
nördlich des Kreisverkehrsplatzes, beidseitig innerhalb des Straßenflurstückes der 
L 555, Bushaltestellebuchten anzulegen. Die Anordnung der Bushaltestellen wurde 
vom Ingenieurbüro geprüft und in die Ausführungsplanung aufgenommen. 
Inzwischen wurden die im Rahmen der Plangenehmigung erteilten Auflagen 
abgearbeitet und die Unterlagen der Ausführungsplanung für den Kreisverkehrsplatz 
B36/L555 dem Regierungspräsidium zur Prüfung übersandt. Nach erfolgreicher 
Prüfung der Ausführungsplanung erfolgt die Ausschreibung der Bauleistungen. 
 
Abschließend merkt Bürgermeister Büchner  an, dass der geplante Kreisverkehr der 
Erschließung des Gewerbegebiets „Hammelsäcker-Südzucker“ bei gleichzeitiger 
verkehrssicherer und leistungsfähiger Umgestaltung des Knotenpunktes dient. Durch 
die erforderlichen Richtungswechsel im Kreisverkehrsplatz wird der Kraftverkehr zur 
Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit auf 20 bis 30 km/h gezwungen. Dadurch treten 
geringere Geschwindigkeitsdifferenzen zwischen den Verkehrsteilnehmern auf, 
woraus eine verringerte Unfallgefahr resultiert. Auch zeitlich stark schwankende 
Verkehrsstärken und Abbiegeströme werden durch einen Kreisverkehrsplatz besser 
aufgenommen und reguliert. Im Vermögenshaushalt sind unter der Haushaltsstelle 
6300-951000-012 für den Bau des Kreisverkehrs rund 400.000,00 € vorgesehen. 
Kostenträger für die Sanierung und Umgestaltung des Knotenpunktes, der 
Landesstraße L555 und der Bundesstraße B 36 ist das Land Baden-Württemberg. 
Die anteiligen Kosten der Gemeinschaftsbaumaßnahme (Land und Bund) werden 
vom RP Karlsruhe nach § 30 Straßengesetz (StrG) Baden-Württemberg über die 
Fahrbahnbreite ermittelt. Mit der Plangenehmigung des RP Karlsruhe wurde bereits 
die grundsätzliche Zusage des Landes Baden-Württemberg zu einer Beteiligung an 
den Baukosten des Kreisverkehrsplatzes zu 75 % erteilt. Die Gemeinde Oberhausen-
Rheinhausen tritt bei den Kosten in Vorkasse, um die Realisierung der 
Baumaßnahme zeitnah durchführen zu können. Die Gemeinde wird hierzu mit dem 
RP Karlsruhe, Referat 42 Steuerung und Baufinanzierung, Vertrags- und 
Verdingungswesen einen entsprechenden Vertrag schließen. Der Anschluss des 
Gewerbegebiets (4. Arm) wird vom privaten Kostenträger übernommen. Dies wird in 
einem städtebaulichen Vertag zwischen der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausenn 
und dem Grundstückseigentümer geregelt. Dem Grundstückseigentümer werden 
somit die restlichen 25% der Baukosten auferlegt. Die Kostenberechnung für die 



Nr. 4/2010 

 -25-

Entwurfsplanung der Gesamtbaumaßnahme beläuft sich auf 471.686,25 € ohne 
Landschaftsbauarbeiten. Die Berechnung ist in der Anlage 3 „Kostenberechnung“ 
des RE-Berichts aufgeführt. Hinzu kommen noch Kosten für die Auflagen des 
Regierungspräsidiums, die im Rahmen der Plangenehmigung zu erfüllen sind sowie 
die Kosten für die nachträglich geplante Bushaltestelle. Nach Schätzung des 
Ingenieurbüros ist hierfür mit ca. 25.000,00 € zu rechnen, die von der Gemeinde zu 
übernehmen wären. 
 
Nach seinen Ausführungen bittet Bürgermeister Büchner  die Fraktionen um deren 
Stellungnahmen. 
 
Gemeinderat Most (CDU)  und die Fraktion der CDU nehmen die 
Kreisverkehrsplanung zustimmend zur Kenntnis und können dem 
Beschlussvorschlag Nr. 2 ebenfalls zustimmen. 
 
Gemeinderat Zieger (FÖDL)  erteilt ebenfalls die Zustimmung zu den 
Beschlussvorschlägen der Verwaltung. 
 
Gemeinderat Kraus (SPD)  stimmt ebenfalls zu. 
 
Gemeinderat Schwabenland (FW)  erteilt abschließend die Zustimmung der FW-
Fraktion zu den Beschlussvorschlägen. 
 
 
 
Beschluss: 
 
1. Der Gemeinderat nimmt die Kreisverkehrsplanung e instimmig zustimmend 

zur Kenntnis. 
 
2. Der Gemeinderat fasst für den Kreisverkehrsplatz  am Knotenpunkt 

B36/L555 mit berechneten Kosten in Höhe von 496.686 ,25 € einstimmig den 
Baubeschluss. 
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Protokoll zur Sitzungsvorlage der Gemeinde Oberhaus en-Rheinhausen 

Gremium: Gemeinderat Sitzungstag: 26.04.2010 

TOP Nr.: 10 öffentlich DS-Nr. GR53/2010 
Fachamt: Büro des Bürgermeisters zur Beschlussfassu ng 
1. Änderung des Bebauungsplans 'Steinekreuzgrund- Hammelsgrund' im 
beschleunigten Verfahren nach den §§ 13, 13a BauGB 
Aufstellungsbeschluss 
Beschluss über die Offenlage 
 
 
Beratung: 
 
Bürgermeister Büchner  erläutert sehr ausführlich den Sachverhalt der 
Sitzungsvorlage und stellt fest, dass der Gemeinderat seit längerer Zeit bemüht ist 
die Ausweisung von Neubauflächen so gering wie möglich zu halten. Insoweit ist die 
Aktivierung von innerörtlichen Baupotentialen von besonderer Bedeutung. An die 
Gemeindeverwaltung wurde nunmehr die Frage einer Hinterbebauung in der 
Goethestraße herangetragen. Grundsätzlich wären die dortigen Grundstücke auf 
Grund der vorhandenen Größe hierfür geeignet. Die Gemeindeverwaltung hat daher 
die Eigentümer angeschrieben und um Mitteilung gebeten, inwieweit sie einer 
solchen Ausweitung der Nutzung zustimmen würden. Der überwiegende Teil lehnte 
die zusätzliche Baumöglichkeit ab. Lediglich für fünf Grundstücke wurde eine positive 
Mitteilung abgegeben. Im Hinblick darauf, dass es sich bei vier Grundstücken um 
eine zusammenhängende Fläche handelt, könnte sich die Gemeindeverwaltung 
vorstellen, die Einleitung eines Verfahrens zur Änderung des Bebauungsplans 
durchzuführen. Der Eigentümer des Grundstücks Flst-Nr. 4295 würde ebenfalls der 
Ausweisung eines Baufensters im hinteren Bereich zustimmen. Hiergegen wendet 
sich jedoch der Eigentümer der Flst-Nr. 4296. Im Hinblick hierauf hat die 
Gemeindeverwaltung davon abgesehen im dortigen Bereich ein Baufenster 
vorzusehen. Lediglich drei Grundstücke werden nunmehr eine zusätzliche Bebauung 
erhalten. Zusammengefasst wird dort ein neues Baufenster ausgewiesen. Die bisher 
für das Gebiet geltenden Festsetzungen werden überwiegend beibehalten. In Bezug 
auf mögliche Dachformen findet eine Ausweitung aus Pult- und Flachdächer statt. Als 
Bauweise wird eine besondere Bauweise in der Form der geschlossenen Bauweise 
bzw. der einseitigen Grenzbebauung festgesetzt. Zeichnerisch stellt sich die Situation 
wie folgt dar: 
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Nach seinen Ausführungen bittet Bürgermeister Büchner  die Fraktionen um deren 
Stellungnahmen. 
 
Gemeinderätin Lindemann (CDU)  merkt an, dass bei Anwohnern der Goethestraße 
durch eine Hinterhofbebauung Bedenken in Bezug auf Überschwemmungen der 
Kanalisation in der Kantstraße bestehen. Um hier Abhilfe zu schaffen und die 
Bedenken bei der Bevölkerung auszuräumen, spricht sie sich für einen Hinweis an 
die Bevölkerung im Mitteilungsblatt aus. Darüber hinaus sollte mit aufgenommen 
werden, dass Lichtöffnungen zur Nachbarseite im 1. OG nur als Lichtbänder zulässig 
sind. 
 
Gemeinderat Brand (FÖDL)  stellt fest, dass die Fraktion der FÖDL grundsätzlich 
nicht gegen eine Hinterhofbebauung eingestellt ist. Man ist jedoch auch nicht 
bedingungslos dafür. Kriterien für die Zustimmung sind jedoch ortschaftsgestaltende 
und sozialverträgliche Argumente. Eine Verdichtung auf städtische Zustände 
wünscht man keinesfalls. Die Sinnhaftigkeit einer Hinterbebauung in diesem Bereich 
stellt er darüber hinaus ebenfalls in Frage. Weiterhin bestehen bei der Bevölkerung 
immer noch Bedenken in Bezug auf die Kanalisation und die Überschwemmungen im 
Bereich der Goethestraße, obwohl diese mit der bereits beschlossenen 
Aufdimensionierung der Kanäle in diesem Bereich eigentlich ausgeräumt sein 
müssten. Unter Berücksichtigung aller von ihm gemachten Ausführungen kann er der 
Einleitung eines Verfahrens zur 1. Änderung des Bebauungsplans 
„Steinekreuzgrund-Hammelsgrund“ im beschleunigten Verfahren nach den §§ 13, 
13a BauGB nicht zustimmen. 
 
Gemeinderat Brand (SPD)  steht der Einleitung des Verfahrens zur 1. Änderung des 
Bebauungsplans „Steinekreuzgrund-Hammelsgrund“ im beschleunigten Verfahren 
nach den §§ 13, 13a BauGB positiv gegenüber und erteilt die Zustimmung seiner 
Fraktion. 
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Gemeinderat Strubel (FW)  kann eine Hinterhofbebauung grundsätzlich befürworten 
und kann den Beschlussvorschlägen der Verwaltung daher die Zustimmung der FW-
Fraktion erteilen. 
 
 
 
Beschluss: 
 
1. 
Der Gemeinderat stimmt der Einleitung des Verfahren s zur 1. Änderung des 
Bebauungsplans „Steinekreuzgrund-Hammelsgrund“ im b eschleunigten 
Verfahren nach den §§ 13, 13a BauGB mit 18 Ja-Stimm en und 5 
Gegenstimmen zu (Aufstellungsbeschluss). 
 
2. 
Der Gemeinderat stimmt der Offenlage und der Behörd enbeteiligung mit 18 Ja-
Stimmen und 5 Gegenstimmen zu, wobei die Unterlagen  dahin gehend 
geändert werden sollen, dass Lichtöffnungen zur Nac hbarseite im 1. OG nur 
als Lichtbänder zulässig sind.  
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Protokoll zur Sitzungsvorlage der Gemeinde Oberhaus en-Rheinhausen 

Gremium: Gemeinderat Sitzungstag: 26.04.2010 

TOP Nr.: 11 öffentlich DS-Nr. GR54/2010 
Fachamt: Büro des Bürgermeisters zur Beschlussfassu ng 
6. Änderung des Bebauungsplans "Weiherweg" im besch leunigten Verfahren 
nach den §§ 13, 13a BauGB 
Aufstellungsbeschluss 
Beschluss über die Offenlage 
 
 
Beratung: 
 
Gemeinderat Horn (SPD) erklärt sich bei diesem Tagesordnungspunkt für befangen 
und begibt sich in den Zuhörerbereich. 
 
Bürgermeister Büchner  erläutert ausführlich den Sachverhalt der Sitzungsvorlage 
und merkt an, dass es sich der Gemeinderat zur Aufgabe gemacht hat verstärkt die 
Potentiale der Innenentwicklung vor einer Ausweisung im Außenbereich zu nutzen. 
Die Gemeinde ist Eigentümerin des ehemaligen Grundstücks 1309/8. Ein Teil des 
Grundstücks konnte zwischenzeitlich veräußert werden. Um eine Bebaubarkeit des 
veräußerten sowie des im Eigentum der Gemeinde verbleibenden Grundstücks zu 
erreichen, soll mit dem vorliegenden Bebauungsplan das Baufenster verändert und 
an den Bebauungsplan „Kolpingstraße“ angepasst werden. Dadurch wird eine 
bessere Ausnutzung der zur Verfügung stehenden Flächen erreicht. So wird das 
bisherige Baufenster geteilt und an die neu entstehenden Grundstücke mit einem 
Grenzabstand von jeweils 3 Metern neu festgesetzt. In Bezug auf Dachformen und 
Gebäudehöhe wird keine Regelung aufgenommen. Die Höhenbegrenzung erfolgt 
durch die Festsetzung von maximal 2 Vollgeschossen. Dachformen sind in allen 
Ausführungen möglich. Die zeichnerischen Festsetzungen werden nachstehend 
wiedergegeben. Er bittet die Fraktionen nun um deren Stellungnahmen. 
 
 
Gemeinderätin Klee (CDU)  und ihre Fraktion können den Beschlussvorschlägen der 
Gemeindeverwaltung grundsätzlich zustimmen. Sie hofft, dass die Sicherheit der 
Radfahrer in diesem Bereich dennoch gewährleistet ist. 
 
Gemeinderat Brand (FÖDL)  stimmt der 6. Änderung des Bebauungsplans 
„Weiherweg“ im beschleunigten Verfahren nach den §§ 13, 13a BauGB zu 
(Aufstellungsbeschluss). Aus Gründen der Ortsgestaltung möchte er gerne mit 
aufgenommen haben, dass keine Flachdächer zulässig sind und beantragt über 
diesen Vorschlag abzustimmen. 
 
Gemeinderat Kraus (SPD)  kann dem Beschlussvorschlag der Gemeindeverwaltung 
in beiden Punkten zustimmen. 
 
Gemeinderat Schwabenland (FW) erteilt abschließend die Zustimmung seiner 
Fraktion zu den Beschlussvorschlägen. 
 
Bürgermeister Büchner  lässt zunächst über den Antrag der Fraktion der FÖDL, 
Flachdächer auszuschließen, abstimmen. 
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Beschluss: 
 
1. 
Der Gemeinderat stimmt der 6. Änderung des Bebauung splans „Weiherweg“ 
im beschleunigten Verfahren nach den §§ 13, 13a Bau GB zu 
(Aufstellungsbeschluss). Darüber hinaus sollen Flac hdächer (Antrag der 
Fraktion der FÖDL) in diesem Bereich ausgeschlossen  werden. 
��� �  8 Ja-Stimmen, 11 Gegenstimmen und 3 Enthaltungen 
��� �  abgelehnt  
 
 
 
Nachdem der Antrag abgelehnt wurde, lässt Bürgermeister Büchner  nun über den 
Vorschlag der Verwaltung abstimmen. 
 
 
Beschluss: 
 
1. 
Der Gemeinderat stimmt der 6. Änderung des Bebauung splans „Weiherweg“ 
im beschleunigten Verfahren nach den §§ 13, 13a Bau GB mit 21 Ja-Stimmen 
und 1 Gegenstimme zu (Aufstellungsbeschluss). 
 
2. 
Der Gemeinderat beschließt mit 21 Ja-Stimmen und 1 Gegenstimme die 
Offenlage und die Behördenbeteiligung durchzuführen . 
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Protokoll zur Sitzungsvorlage der Gemeinde Oberhaus en-Rheinhausen 

Gremium: Gemeinderat Sitzungstag: 26.04.2010 

TOP Nr.: 12 öffentlich DS-Nr. GR55/2010 
Fachamt: Bauamt zur Beschlussfassung 
Bebauungsplan Hammelsäcker-Südzucker 

- Behandlung der Stellungnahmen der Öffentlichkeit so wie der Behörden und  
sonstiger Träger öffentlicher Belange im Rahmen der  frühzeitigen 
Beteiligung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB 

- Billigung der Planunterlagen 
- Beschluss der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB sowie der 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB 
 
 
Beratung: 
 
Bürgermeister Büchner  stellt fest, dass der Gemeinderat in seiner öffentlichen 
Sitzung am 21.07.2008, TOP Nr.11, DS-Nr. GR89/2008, beschlossen hat den 
Bebauungsplan „Hammelsäcker-Südzucker“ aufzustellen (Aufstellungsbeschluss).In 
seiner öffentlichen Sitzung am 25.01.2010, TOP Nr. 2, DS-Nr. GR2/2010 hat der 
Gemeinderat den Entwurf des Bebauungsplanes „Hammelsäcker-Südzucker“ 
gebilligt, die frühzeitige Beteiligung der Bürger und Behörden gem. § 3 Abs. 1 und § 
4 Abs. 1 BauGB beschlossen. Auf diese Sitzungsvorlage wird hier ergänzend Bezug 
genommen. Die frühzeitige Offenlage sowie die frühzeitige Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange fand in der Zeit vom 08.02.2010 bis zum 
09.03.2010 statt. Während dieser Zeit gingen die in der Synopse aufgeführten 
Stellungnahmen ein. Die während des frühzeitigen Beteiligungsverfahrens 
eingegangen Stellungnahmen wurden in den Entwurf des Bebauungsplans 
„Hammelsäcker-Südzucker“ eingearbeitet. Der Entwurf zum Bebauungsplan, die 
planungsrechtliche Festsetzungen und örtliche Bauvorschriften, die Begründung und 
der Umweltbericht sowie die wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen 
Stellungnahmen werden in der Zeit vom 10.05.2010 bis 11.06.2010 im Rathaus 
Oberhausen zur allgemeinen Information der Öffentlichkeit ausgelegt sowie auf der 
Homepage der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen (www.oberhausen-
rheinhausen.de) gem. § 4a Abs. 4 BauGB für die Dauer der Offenlage veröffentlicht. 
Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplans können bis zum 11.06.2010 
abgegeben werden. Verspätet abgegebenen Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über den Bebauungsplan gem. § 4a Abs. 6 BauGB 
unberücksichtigt bleiben. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
werden parallel gem. § 4 Abs. 2 BauGB über die öffentliche Beteiligung 
benachrichtigt. 
 
Bürgermeister Büchner  geht nun auf die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 
der Bürger und Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 3 Abs. 
1 und § 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen, die als Anlage beigefügt 
sind, ein. 
 
Nach seinen Ausführungen bittet Bürgermeister Büchner  die Fraktionen um deren 
Stellungnahmen. 
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Gemeinderat Most (CDU)  bedankt sich bei Herrn Bürgermeister Büchner für die 
detaillierten Ausführungen. Die Fraktion der CDU kann den Beschlussvorschlägen 
der Verwaltung zustimmen. In Bezug auf den Alternativvorschlag des Punktes 12 
müsste man sich noch einmal ausführlich unterhalten. 
 
Gemeinderätin Zieger (FÖDL)  kann den Beschlussvorschlägen der 
Gemeindeverwaltung ebenfalls folgen und erteilt die Zustimmung ihrer Fraktion. Man 
hat jedoch gemerkt, dass viele Dinge wieder einmal von der Stadt Waghäusel 
abhängig sind. Bei Punkt 12 lehnt man den Alternativvorschlag ab und möchte den 
ursprünglichen Beschlussvorschlag beibehalten. 
 
Gemeinderat Brand (SPD)  erteilt die Zustimmung zu den Beschlussvorschlägen 
und spricht sich ebenfalls gegen den Alternativvorschlag in Punkt 12 aus. 
 
Gemeinderat Hoffmann (FW)  spricht sich abschließend ebenfalls für die 
Beibehaltung der Ziffer 12, wie ursprünglich vorgesehen, aus und erteilt den 
Beschlussvorschlägen der Verwaltung seine Zustimmung. 
 
Bürgermeister Büchner  lässt zunächst über die Ziffer 12 der frühzeitigen 
Beteiligung der Bürger und Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange in 
der Form, wie ursprünglich vorgesehen, abstimmen. 
 
 
 
Beschluss: 
 
1. 
Der Gemeinderat stimmt der Ziffer 12 der frühzeitig en Beteiligung der Bürger 
und Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Bela nge in der Form, wie 
ursprünglich vorgesehen, mit 14 Ja-Stimmen und 9 Ge genstimmen zu. 
 
2. 
Der Gemeinderat nimmt einstimmig die im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung der Bürger und Behörden und sonstiger T räger öffentlicher 
Belange gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB einge gangenen 
Stellungnahmen zur Kenntnis. Der Gemeinderat stimmt  nach sorgsamer 
Abwägung allen ausgearbeiteten Beschlussvorschlägen  laut beiliegender 
Anlage der Abwägungs- und Beschlussvorschläge zu. 
 
3. 
Der Gemeinderat billigt einstimmig den Entwurf und die Begründung zum 
Bebauungsplan „Hammelsäcker-Südzucker“ in der Fassu ng vom 12.04.2010 
mit den aufgenommenen Änderungen. 
 
4. 
Der Gemeinderat stimmt einstimmig der öffentlichen Auslegung der 
Planunterlagen vom 10.05.2010 bis 11.06.2010 zu. Au f die Offenlage wird 
rechtzeitig im Mitteilungsblatt der Gemeinde Oberha usen-Rheinhausen, Nr. 17 
vom 30.04.2010 hingewiesen.  
 
 



Nr. 4/2010 

 -33-

 
Bekanntgaben 

 
 
Bürgermeister Büchner gibt bekannt, dass man den gewünschten Brunnen beim 
Friedhof Oberhausen in dieser Woche errichten wird. Grund für die zeitliche 
Verspätung war eine Lieferungsverzögerung beim Lieferanten. 
 
Ebenfalls wird man die Lampen in Richtung Festplatz Rheinhausen streichen und die 
Arbeiten in Bezug auf die Behinderten-WC´s an den beiden Friedhöfen durchführen. 
Die Aufträge hierfür wurden schon vergeben. 
 
Des weiteren hat man alle Straßenschäden aufgenommen und den Auftrag erteilt 
diese zu beseitigen. 
 
Die Planungen für die Erneuerung des Sporthallendach in Oberhausen wurden fort 
geführt und an einen Statiker übergeben. Sollten die von ihm ermittelten Daten dann 
vorliegen, so wird man die Kosten hierfür ermitteln können. Voraussichtlich wird sich 
der Gemeinderat in der Juni-Sitzung damit erneut befassen. 
 
Weiter gibt Bürgermeister Büchner  bekannt, dass der Gemeinderat beschlossen 
hat, das Grundbuchamt der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen zum 30.04.2010 
abzugeben und damit folglich Frau Irene Kneisl (Ruhestand) und Frau Alexandra 
Sommer (Ablauf des befristeten Arbeitsvertrages) die Gemeindeverwaltung 
Oberhausen-Rheinhausen verlassen werden. 
 
Bürgermeister Büchner  informiert den Gemeinderat abschließend darüber, dass 
künftig gesplittete Abwassergebühren erhoben werden sollen. Dies wird die 
Verwaltung dementsprechend beschäftigen. 
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Hinweis:  
 
Die Audio-Aufnahmen der Sitzung sind Bestandteil de s Protokolls. 
 
 
 
 
Der Protokollführer:      Der Bürgermeister: 
 
 
 
Der Gemeinderat: 


